
 

 

F I R M E N N A M E  

 

M Ä R Z  2 0 2 1  A U S G A B E  1  

I M P R E S S U M  

Verleger,  

Eigentümer, 

Herausgeber: 

Gemeinde 

Röhrenbach 

3592 Röhrenbach 

Greillenstein 4 

gemeinde@ 

roehrenbach.gv.at 

 02989 8254 

Für den Inhalt 

verantwortlich: 

Mag. Gernot 

Hainzl, Bgm 

THEMEN 

Brief Bgm Hainzl  

Aus dem Gemeinde- 

    rat 

Wahlen FF 

WVA-Untersuchung 

Volksbegehren 

Ausschüsse berichten 

Beauftragte berichten 

Wohnen im WV 

Nachbarschaftshilfe 

PLUS 

Volksschule 

Kindergarten 

Partner Wirtschaft 

Blühwiesensonntag 

LEADER 

Ehrenbürger  

   Johann Rotter + 

Ärztenotdienst 

Termine 

bitten wir Sie, 

Ihre Anliegen im 

Vorfeld bekannt-

zugeben. 

per Telefon un-

ter 02989 8254 

oder per E-Mail 

unter  

gemeinde@roehrenbach.gv.at. Bitte tragen 

Sie beim Betreten des Gemeindeamtes zu 

Ihrem eigenen Schutz eine Maske und halten 

Sie Abstand. 

 

Wir haben uns mit Würde und Ehre von 

unserem Ehrenbürger Herrn Johann 

Rotter verabschiedet. Danke für den Ehren

-Trägerdienst an GGR Franz Genner, 

GGR Franz Hainzl, GR Dr. Andreas 

Gamerith, Ex-Vizebgm. Manfred Kop-

per. 

 

GR Ernst Gabriel, 

MA hat mitgeteilt, 

dass er aus gesund-

heitlichen und persön-

lichen Gründen sich 

nicht in der Lage sieht, seine Aufgaben als 

Gemeindemandatar weiterhin ordnungsge-

mäß  erfüllen zu können. Er hat deshalb sei-

nen Rücktritt als Gemeindemandatar mit 

den damit verbundenen Aufgaben OV Ger-

manns, Leiter Prüfungsausschuss, EU-GR, 

Sicherheit-GR und Kassier NH+ mitgeteilt. 

Einerseits tut mir das sehr leid, andererseits 

weiß ich, dass es notwendig ist, der eigenen 

Gesundheit mehr Raum verschaffen zu müs-

sen. Auf diesem Weg sage ich dir, lieber 

Ernst, ein herzliches Dankeschön für dein 

Engagement für unsere Gemeinschaft und 

deine persönliche Verbundenheit und wün-

sche dir alles erdenklich Gute. 

Sehr geehrte Gemeindebürgerin-

nen und Gemeindebürger! 
 

Am Ende des Winters verbunden mit der 

Vorfreude auf eine schöne Frühlingszeit  sage 

ich Ihnen ein herzliches Grüß Gott. Unser 

Motto lautet: „Im Mittelpunkt unseres Han-

delns stehen immer Menschen!“ Deshalb 

möchte ich diese Zeilen nutzen, stellvertre-

tend für viele einigen zu danken. 

 

Das Virus COVID19 hat auch unsere Ge-

meinde intensiv beschäftigt. Wir mussten 

leider verhältnismäßig viele Erkrankungen in 

Kauf nehmen, auch am Gemeindeamt waren 

wir wiederholt betroffen. 

Für Ihre Teilnahme an den beiden von der 

Gemeinde Röhrenbach organisierten Testta-

gen möchte ich mich bedanken. Herzlichen 

Dank ganz besonders an das Freiwilligenteam 

(Rotes Kreuz Horn unterstützt mit Victoria 

Rohrböck und Gerald Kopper 

Gemeindeteam Silvia Genner, Franz Genner, 

medizinisches Personal, Renate Loidolt 

Josef Schütz als Zivilschutzbeauftragter). 

Am Gemeindeamt erwarten uns weitere 

Veränderungen. Amtsleiter Karl Krippel 

wird in den Ruhestand gleiten und ab April 

Resturlaube verbrauchen. Doris Frühwirth 

hat die Dienstprüfung teilweise mit ausge-

zeichnetem Erfolg absolviert, wozu ich ganz 

herzlich gratulieren darf, sie wird  Amtsleiter 

Karl Krippel vertreten. Silvia Genner zeigt 

hohes Engagement und ist zur wichtigen Stüt-

ze in unserem Team geworden. Wir werden 

uns auch weiterhin bemühen, Ihre Anliegen  

bestmöglich zu unterstützen. (Mo-Fr 8-12, Di 

8-19 Uhr). Um Wartezeiten zu vermeiden, 

Brief des Bürgermeisters 

Herzliche Grüße  

Ihr Bürgermeister 

Mag. Gernot Hainzl 

mailto:gemeinde@roehrenbach.gv.at
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SITZUNGSVERLAUF UND BESCHLÜSSE 

 

Genehmigung des Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 2.11.2020     
 Das Protokoll der Gemeinderatssitzung 2.11.2020 wird vom Gemeinderat einstimmig  

 genehmigt. 

 

Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung des Voranschlages 2021  
 Prüfungsausschussobmann-Stellvertreter GR Christian Tatschl bringt dem Gemeinderat  

 den Bericht über die Prüfung des Voranschlages 2021 zur Kenntnis. 

 

Voranschlag für das Jahr 2021 – Beschlussfassung  
 Bgm. Mag. Hainzl bringt dem Gemeinderat den Voranschlag für das Jahr 2021 zur  

 Kenntnis. Stellungnahmen zum Voranschlag 2021 wurden nicht eingebracht. Der  

 Voranschlag für das Jahr 2021 wird vom Gemeinderat in der vorliegenden Form  

 einstimmig genehmigt. 
 

Ankauf eines Fahrzeuges HLF 1 für die FF-Feinfeld – Auftragsvergabe 

 Vom Gemeinderat wird einstimmig beschlossen, für die FF Feinfeld ein neues Fahrzeug  

 HLF 1 anzukaufen. Das HLF 1 wird bei der Fa. Rosenbauer angekauft. Der Gesamtpreis  

 für das Fahrzeug und den Aufbau beträgt € 145.432,80 inkl. USt. 

 

Teilnahme an der LEADER-Region und am LEADER-Programm – Beschlussfassung 
 Die Mitgliedsgemeinden der LEADER-Region Kamptal profitieren seit über 20 Jahren von  

 LEADER. Um auch in der Förderperiode 2021 – 2027 in der Region Impulse setzten zu  

 können, wird vom Gemeinderat einstimmig nachstehender Beschluss gefasst:: 

 

 Unser Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2020 beschlossen, als Mitglied des  

 Vereins LEADER-Region Kamptal und der LEADER-Region Kamptal an einer  

 gemeinsamen, kooperativen und innovativen Regionalentwicklung und somit am  

 LEADER-Programm für den Zeitraum 2021 – 2027 mitzuwirken.  

 

Vergabe von Subventionen für das Jahr 2021 
Vom Gemeinderat wird einstimmig beschlossen, nachstehend angeführten Feuerwehren und Verei-

nen der Gemeinde Röhrenbach eine Subvention für das Jahr 2021 in folgender Höhe zu gewähren: 

Feuerwehr Röhrenbach      € 1.000,-- 

Feuerwehr Winkl       € 1.000,-- 

Feuerwehr Feinfeld       € 1.000,-- 

Feuerwehr Tautendorf      € 1.000,-- 

Landjugend Röhrenbach               € 1.000,-- 

Seniorenbund Röhrenbach     €    500,-- 

Kirchenchor Röhrenbach      €    500,-- 

Winklwerk       €    500,-- 

ÖKB-Ortsgruppe       €    400,-- 

Bildungs- und Heimatwerk Röhrenbach    €    200,-- 

Brauchtumsverein Feinfeld     €    200,-- 

Freunde u. Förderer d. Schlosses Greillenstein   €    200,-- 

BAM – Racing Team Feinfeld     €    200,-- 

Elternverein der Volksschule     €    200,-- 

Elternverein des Kindergartens     €    200,-- 
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Bericht des Energiebeauftragten GGR Franz Genner 
Der Energiebeauftragte der Gemeinde Röhrenbach, GGR Franz Genner, berichtet über seine Arbeit 

als Energiebeauftragter und über die Tätigkeiten des Energie- und Umweltausschusses im Jahr 2020.  

 

Bericht des Umweltgemeinderates GGR Franz Genner 
GGR Franz Genner berichtet über seine Tätigkeit als Umweltgemeinderat im Jahr 2020. 

 
Bericht der Leiterin des Ausschusses für Bildung, Gesundheit, Jugend und Kultur  

GGR Agnes Braun 
Obfrau GGR Agnes Braun, berichtet über die Tätigkeiten und Aktivitäten des Ausschusses für Bil-

dung, Gesundheit, Jugend und Kultur im Jahr 2020 

 

Bericht des Leiters des Bauausschusses GR Ing. Andreas Kopper 

GR Ing. Andreas Kopper berichtet über seine Arbeit als Leiter des Bauausschusses im abge-

laufenen Jahr. 

 

Wasserabgabenordnung – Beschlussfassung  
 Der Gemeinderat der Gemeinde Röhrenbach beschließt in seiner Sitzung am 18. 12. 2020 einstimmig folgende 

 Wasserabgabenordnung nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

für die öffentliche Gemeindewasserleitung der Gemeinde Röhrenbach 

   

§ 1 

In der Gemeinde Röhrenbach werden folgende Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren erhoben: 

 

Wasseranschlussabgaben 

Ergänzungsabgaben 

Sonderabgaben 

Wasserbezugsgebühren 

Bereitstellungsgebühren 

§ 2 

Wasseranschlussabgabe 

 

(1) Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe für den Anschluss an die öffentliche Gemeinde-

wasserleitung wird gemäß § 6 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 mit € 5,90 festgesetzt. 

 

(2) Gemäß § 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für die Ermittlung des Einheits-

satzes eine Baukostensumme von € 2.585.218,00 und einer Gesamtlänge des Rohrnetzes von 20.506 lfm zu 

Grunde gelegt. 

 

§ 3 

Vorauszahlungen 

 

Der Prozentsatz für die Vorauszahlungen beträgt gemäß § 6a des NÖ Gemeindewasserleitungs-gesetzes 1978 80 % 

jenes Betrages, der unter Zugrundelegung des in § 2 festgesetzten Einheitssatzes als Wasseranschlussabgabe zu ent-

richten ist. 

 

§ 4 

Ergänzungsabgabe 

 

Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlossene Liegenschaft wird eine Ergänzungsabgabe auf Grund der 

Bestimmungen des § 7 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. 
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§ 5 

Sonderabgabe 

(1) Eine Sonderabgabe gemäß § 8 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 ist zu entrichten, wenn wegen 

der Zweckbestimmung der auf der anzuschließenden Liegenschaft errichteten Baulichkeit ein über den ortsüb-

lichen Durchschnitt hinausgehender Wasserverbrauch zu erwarten ist und die Gemeindewasserleitung aus 

diesem Grunde besonders ausgestaltet werden muss. 

(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die Gemeinde-wasserleitung ange-

schlossenen Liegenschaft bestehenden Baulichkeiten durch Neu-, Zu- oder Umbau so geändert werden, dass 

die im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen zutreffen. 

(3) Die Sonderabgabe darf den durch die besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 

 

§ 6 

Bereitstellungsgebühr 

(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit € 24,00 pro m³/h festgesetzt. 

(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers (in m³/h) multipliziert 

mit dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereitstellungsgebühr: 

 

 
 

§ 7 

Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr 

(1) Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für  

1 m³ Wasser mit € 1,84 festgesetzt. 

 

§ 8 

Ablesungszeitraum  -  Entrichtung der Wasserbezugsgebühr 

(1) Die Wasserbezugsgebühr wird auf Grund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr gemäß § 11 Abs. 1 und 2 

des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. Der Ablesungszeitraum beträgt daher zwölf Mona-

te. Er beginnt am 01.11. und endet mit 31.10. 

 

(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier Teilzahlungszeiträume wie folgt fest-

gelegt: 

von 1. 11. bis 31. 1. von 1. 2. bis 30. 4., von 1. 5. bis 30. 7., von 1. 8. bis 31. 10. 

 

Die auf Grund der einmaligen Ablesung festgesetzte Wasserbezugsgebühr wird auf die Teilzahlungszeiträume 

zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November, fällig. Die Abrechnung der festgesetzten Teilzahlungen mit der auf Grund der Ablesung errechne-

ten Wasserbezugsgebühr erfolgt im ersten Teilzahlungsraum jeden Kalenderjahres und werden die Teilbeträge 

für die folgenden Teilzahlungsräume neu festgesetzt. 

 

§ 9 

Umsatzsteuer 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung gelangt die gesetzliche Umsatz-

steuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils geltenden Fassung, zur Verrechnung. 

 

§ 10 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Diese Wasserabgabenordnung tritt mit dem Monatsersten, der dem Ablauf der zweiwöchigen Kundma-

chungsfrist zunächst folgt, in Kraft.  

Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, ist der bisher 

geltende Abgabensatz anzuwenden.  

Der § 7 tritt mit 1.11.2021 in Kraft.  

Verrechnungs-größe 
in m³/h 

Bereitstellungsbetrag 

in € pro m³/h 

Bereitstellungsgebühr in € 

(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3) 

3 24,00 72,00 
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Heizkostenschuss 2020/2021 

 

D E R  H E I Z K O S T E N Z U S C H U S S  K A N N  N U R  A U F  D E M  G E M E I N D E A M T  D E S  H A U P T -

W O H N S I T Z E S  A B  3 .  D E Z E M B E R  2 0 2 0  B I S  3 0 .  M Ä R Z  2 0 2 1  B E A N T R A G T  W E R D E N .  

Aufgrund der COVID-19 Krise und den dadurch eingeschränkten Öffnungszeiten der Gemeinden und 

Magistrate wird eine telefonische Rücksprache bei der zuständigen Gemeinde, Magistrat bezüglich der 

Antragstellung empfohlen. 

Wer kann den Heizkostenzuschuss erhalten? 

• AusgleichszulagenbezieherInnen 

• BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG 

• BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet sind und deren 

Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

• Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.  

Die Richtlinien sowie Vorlagen für die Antragstellung finden Sie weiter unten als Download. 

Voraussetzungen:  

• Österreichische Staatsbürgerschaft 

• Staatsangehörige eines anderen EWR-Mitgliedstaates sowie deren Familienangehörige 

• Anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention 

• Drittstaatsangehörige, wenn es sich um Familienangehörige von EWR-BürgerInnen im Sinne von Art. 24 in Ver-

bindung mit Art. 2 der EU Richtlinie RL 2004/38/EG handelt 

• Hauptwohnsitz in NÖ 

Monatliche Bruttoeinkünfte, die den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz 

gemäß § 293 ASVG nicht überschreiten 

Von der Förderung ausgenommen sind:  

• Personen, die keinen eigenen Haushalt führen 

• Personen, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen 

• Personen, die in Heimen auf Kosten eines Sozialhilfeträgers untergebracht sind 

• Personen, die keinen eigenen Heizaufwand haben, weil sie einen privatrechtlichen Anspruch auf Beheizung der 

Wohnung bzw. Bereitstellung von Brennmaterial besitzen (Ausgedinge, Pachtverträge, Deputate usw.) und diese 

Leistungen auch tatsächlich erhalten. 

 Alle sonstigen Personen, die keinen eigenen Aufwand für Heizkosten haben 

Besondere Hinweise: 

Die Förderung wird nach Maßgabe der vorhandenen budgetären Mittel gewährt. Auf die Förderung besteht 

kein Rechtsanspruch. 

Die Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Nieder-

österreichern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2020/21 in der Höhe 

von € 140,00 zu gewähren. 
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FF Kommanden neu gewählt  

 

 

 

FF Feinfeld 
Ing. Andreas Fraßl, Kommandant 

Ing. Andreas Kopper, Kommandant-Stv 

René Genner, Verwalter 

 

FF Röhrenbach 

Alexander Gutsch, Kommandant (NEU) 

Christian Landauer, Kommandant-Stv (NEU) 

Ing. Reinhard Plessl, Verwalter 

 

FF Tautendorf 
Werner Braun, Kommandant 

DI Mathias Gamerith, Kommandant-Stv 

Roman Pannagl, Verwalter 

 

FF Winkl 
Josef Schiefer, Kommandant (NEU) 

Markus Löfler, Kommandant-Stv (NEU) 

Reinhard Fleischl, Verwalter (NEU) 

 

 

 

 

Für die Wahl des Unterabschnittsfeuerwehrkommandanten UA4  

(Altenburg, Fuglau, Feinfeld, Röhrenbach, Tautendorf, Winkl) 

Gutsch Alexander, FF Röhrenbach (NEU) 

 

 

 

 

Für die Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten Gars 

Grien Kurt, FF Gars (NEU) 

 

Für die Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandantstellvertreters Gars 

Willinger Hannes, FF Altenburg (NEU) 

 

 

 

 

 

Für die Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten Horn 

Angerer Christian, FF Eggenburg 

 

Für die Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreters Horn 

Kletzl Andreas, FF Horn (NEU) 

FF Gemeinde Röhrenbach 

FF Unterabschnitt 4 

FF Abschnitts-FF-Kommando Gars 

FF Bezirks-FF-Kommando Horn 
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Untersuchung Trinkwasserversorgung  -  Ergebnis vom 5.10.2020    

 

Es wird mitgeteilt, dass im Bundesministerium für Inneres am 26. Februar 2021 ein Volksbegehren mit der Kurz-

bezeichnung „RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG“ angemeldet worden ist. Die Registrierung dieses Volksbe-

gehrens findet voraussichtlich am Donnerstag, dem 11. März 2021, im Lauf des späteren Nachmittags, statt. 

Weiteres wird mitgeteilt, dass im Bundesministerium für Inneres am 8. März 2021 ein Volksbegehren mit der 

Kurzbezeichnung „Lieferkettengesetz Volksbegehren“ angemeldet worden ist. Die Registrierung dieses Volksbe-

gehrens findet voraussichtlich am Freitag, dem 19. März 2021, im Lauf des späteren Nachmittags, statt. 

Dies hat zur Folge, dass wahlberechtigte Personen zu den angeführten Zeitpunkten für das jeweilige Volksbegeh-

ren via Internet mittels einer qualifizierten elektronischen Signatur („Bürgerkartenumgebung“) Unterstützungser-

klärungen abgeben können und dass das Unterfertigen von Unterstützungserklärungen für das jeweilige Volksbe-

gehren ab dem 12. März 2021 bzw. ab dem 22. März 2021, jeweils zu den Amtsstunden (Zeiten des Parteienver-

kehrs) der Gemeindeämter und Magistrate, österreichweit möglich sein wird. 

Volksbegehren    
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Schön langsam kehrt der Frühling ein, doch leider können wir immer noch keine Vor-Ort-

Veranstaltungen durchführen.  

Dennoch habe ich jede Menge kostenlose Online-Angebote, die Sie sich direkt ins Wohnzimmer ho-

len können:  
 

BhW Wissens.Tour online – das Märzprogramm 
 

Im März gehen wir mit dem BhW auf Wissenstour durch die Regionen Niederösterreichs. Sie 

können dabei sein und das ganz bequem von überall aus. Jeden Mittwoch oder Donnerstag 

starten wir im Internet auf der Zoom-Plattform unsere kostenlosen Online-Veranstaltungen. 

Dazu sind Sie gerne eingeladen - melden Sie sich an:  

Senden Sie einfach ein E-Mail an bildung@bhw-n.eu mit dem Thema und Sie erhalten einen 

Zugangslink per E-Mail.  Anmeldungen sind bis jeweils einen Tag vor der Veranstaltung mög-

lich.  
 

 
 

Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke 
Die Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Macedonia setzte sich bereits mit dem Lernen in vielen 

Büchern und Projekten auseinander. In ihrem aktuellen Buch „Beweg dich und dein Gehirn 

sagt Danke“ beschreibt sie, wie wir die Leistung des Gehirns verbessern und auch erhalten 

können. 

  

 Termin: 19. März 19:00 – 20:30 Uhr 

 Referentin: Dr. Manuela Macedonia 

 präsentiert vom BhW Bezirk Korneuburg 

GGR Agnes Braun 

Ausschuss für Bildung, Gesund-

heit, Jugend, und Kultur  

mailto:bildung@bhw-n.eu
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Vorwärts in die Vergangenheit oder zurück zur Normalität? 
Wieso die gesunde "Work-Life-Balance" zwischen Erwerbsarbeit, Familien- und Hausarbeit nicht nur in Zeiten der 

Krise nicht funktioniert. Ein interaktiver Vortrag über weibliche Arbeitsleistungen im Alltag mit Tatjana 
Nikitsch. 

 
 
 Termin: 25. März 19:00 – 20:30 Uhr 
 Referentin: Tatjana Nikitsch 
 präsentiert vom BhW Bildungswerk Markt Piesting 
 

Bicherl, Hecken & Raine - wertvolle Landschaftselemente 
Jede Region kennt diese ganz typischen Lebensräume, die bei genauerer Betrachtung sehr viel zu bieten haben. Erfah-

ren Sie mehr über deren Entstehung und Bedeutung für die Biodiversität, deren Einfluss auf den Klimawandel 
und unsere Gesundheit. 

 
 Termin:  31. März 19:00 – 20:30 Uhr 
 Referentin: Edith Weiß 
 präsentiert vom BhW Bildungswerk Emmersdorf 
 

  
Kostenlose öffentliche Online-Elternabende der Fachstelle NÖ 

 
Auch im neuen Jahr werden wieder kostenlose Online-Elternabende der Fachstelle NÖ angeboten. Eine Stunde lang gibt 
es von ExpertInnen jeweils an einem Abend gezielte Schwerpunkte: 
 

„Social GamBling – Verstecktes Glücksspiel in Computer- und Handyspie-
len“ 
Der Online-Elternabend widmet sich allen Fragen rund um das Thema verstecktes Glückspiel und 
InApp-Käufe in Computer- und Handyspielen und gibt auch Gelegenheit zum Austausch mit anderen El-
tern. 

Donnerstag, 18.03.2021 um 18:30 -19:30 Uhr mit DSA Michael Guzei 
 

„Fruchtbarkeit – ein nicht zu vernachlässigendes Thema in der sexuellen 
Bildung“ 
Der Abend richtet sich an Eltern, Erziehungsberechtigte und interessierte Personen, die sich mit dem 
Thema Verhütung und Fruchtbarkeit (wieder) auseinandersetzen wollen. Sie erhalten vor allem eine gute 
Grundlage, um mit Ihren Kindern (Mädchen UND Burschen) das Thema anzusprechen. 

Dienstag, 27.04.2021 um 18:30 – 19:30 Uhr mit Sabine Fallmann-Hauser 
 
 

  
Jeweiliger Elternabend wird über die Videokonferenz-Plattform ZOOM (kostenlos, kein persönlicher account erforderlich) 
durchgeführt. 

 
 

 
Jede(r) Interessierte kann sich kostenlos unter folgendem Link zu den einzelnen Online-Veranstaltungen anmelden: 
 
 
https://www.fachstelle.at/oea2021/ 
 
 
 

GGR Agnes Braun 

Ausschuss für Bildung, Gesund-

heit, Jugend, und Kultur  
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Kostenlose Online-Fortbildungsveranstaltungen  

der Fachstelle für Gewaltprävention 
 
 
Anmeldungen zu den kostenlosen Onlineveranstaltungen per E-Mail an gewaltpraevention@noel.gv.at  
 
 
 

GGR Agnes Braun 

Ausschuss für Bildung, Gesund-

heit, Jugend, und Kultur  

mailto:gewaltpraevention@noel.gv.at
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Gesund daheim 

Tipps, Tricks und Bewegungsübungen für Zuhause 
Bleiben Sie fit – egal ob im Homeoffice oder Homeschooling  

 

https://www.noetutgut.at/aktuelles/gesund-daheim-im-eigenheim/  
 

Gesundheit ist unser höchstes Gut. Auch in herausfordernden Zeiten bleibt »Tut gut!« als Ratgeber für Gesundheit den 
Menschen ein verlässlicher Partner. 
 

„Die Initiative »Tut gut!« setzt einen digitalen Schwerpunkt zu den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesund-
heit. Wir versorgen die niederösterreichische Bevölkerung ab sofort mit praktischen Tipps und Tricks für das Wohnzim-
mer. Damit wollen wir helfen, den Alltag zu Hause bestmöglich zu gestalten“, so Landesrat Martin Eichtinger und die 
Leiterin der Initiative »Tut gut!« Alexandra Pernsteiner-Kappl. 
 

 

„Auf ins neue (Mikro-)Abenteuer…“ 
der Tipp von Tut gut! für den Frühlingsbeginn 

 
Mikroabenteuer sind kleine Fluchten aus dem Alltag,  
die man ohne Planung machen kann – einfach spontan! 
 

Sie sind eine hervorragende Möglichkeit, die Kraft des Abenteuers zu nutzen, 
ohne weit reisen oder sich wochenlang darauf vorbereiten zu müssen.  
Und so geht’s: 
 

Gehe wohin, wo du noch nie warst und entdecke die Umgebung 

Besteige den höchsten Berg (oder Erhebung) in deiner Nähe 

Mach eine Nachtwanderung im Wald 

Nimm dein Fahrrad und fahre damit 5 km in die andere Richtung als gewohnt 

Pack dir eine kleine Jause ein, geh zu einem Fluss oder auf einen Hügel und mach ein Picknick 

Beobachte den Sonnenauf- oder Untergang in der Natur 

Gehe einen unbekannten Bach oder Fluss entlang 

Geh spontan ohne Plan los und schau wo dich der Weg hinführt – vielleicht entdeckst du auch hier et-

was völlig Neues 
 

Es ist ein kleiner Schritt im Alltag, um den Kopf frei zu bekommen, um durchzuatmen und etwas ganz Neues auszuprobie-
ren – vielleicht möchtest du heute gleich losgehen?  

Mohn- oder Nussstru-
del aus Topfen 

von Christa Krippel 
 
 

 

Viel Spaß und Er-

folg bei den Ge-

sundheitstipps auf 

den nächsten Sei-

ten wünscht 

GGR Agnes Braun 

https://www.noetutgut.at/aktuelles/gesund-daheim-im-eigenheim/
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GGR Franz Genner 

Leiter Ausschuss Energie und 

Umwelt 

  

Niederösterreich radelt & Röhrenbach radelt mit! 

 

Lust auf mehr Bewegung? Radeln Sie sich fit und seien Sie bei der Mitmach-Aktion im RADLand Niederösterreich dabei. Vom 

20. März bis 30. September zählt jeder Radkilometer. Auch die Gemeinde Röhrenbach startet aktiv in den Frühling und 

radelt von Anfang an mit. Unbedingt mitmachen, wenn ganz Niederösterreich radelt! 
 

Radeln Sie für unsere Gemeinde 

Treten Sie fleißig in die Pedale und sammeln Sie Radkilometer.  

 

Jede/r kann kostenlos teilnehmen und zwischendurch gibt es immer wieder tolle Preise zu gewinnen!        Es sind keine 

sportlichen Höchstleistungen nötig!  

 

Neugierig geworden?  

Dann machen Sie mit bei „Niederösterreich radelt“, der Mitmach-Aktion für 

AlltagsradlerInnen und die, die es noch werden möchten! Jeder Kilometer mit 

dem Rad zählt, egal ob zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Sportplatz. 

 

Und so einfach geht´s:  

Melden Sie sich auf noe.radelt.at an. 

1. Radeln und Kilometer zählen - alle mit dem Rad zurückgelegten Kilometer 

werden gezählt. 

2. Kilometerzahl direkt über die Website eintragen oder über die 

„Niederösterreich radelt“ App aufzeichnen! Das können Sie täglich, monat-

lich oder am Ende der Aktion machen. 

Tolle Preise abstauben! 
 

Mitradeln und gewinnen 

Wenn Sie während der Aktion für unsere Gemeinde mehr als 100 Kilometer radeln, machen Sie automatisch an der 

Schlussverlosung mit und können mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen!  

 

Im beliebten Radel-Lotto gibt es zwischen Mai und September zusätzlich tolle Fahrräder und e-Bikes zu gewinnen!  
 

Für all jene, die von Beginn an dabei sind, winken beim #anradeln Sonderpreise! Einfach bis zum 20. April 

mindestens 50 Kilometer sammeln! 
 

 

Alle Informationen zur Aktion „Niederösterreich radelt“ finden Sie unter: 

noe.radelt.at 

https://niederoesterreich.radelt.at/
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Den NÖLI, das praktische, gelbe 3-Liter-Sammelgefäß gibt es kostenlos beim Altstoff-

Sammelzentrum der Gemeinde. Volle NÖLIs können bei den Sammelstellen gegen gereinigte Gefäße 

getauscht werden! 

Für die Gastronomie gibt es extra Gastro-NÖLI‘s    (25 Liter Behälter). 

 

Altspeisefett sammeln - mit dem NÖLI! 
Sie glauben, Fett ist ungesund? Ja, im Abflussrohr, im Kanalnetz und in der Kläranlage ganz bestimmt. 

Jeder Liter Speiseöl in Ausguss oder WC geleert verursacht Folgekosten. 
 

Wenn Sie den Nöli mit gebrauchtem Altspeiseöl/-fett befüllen, helfen Sie mit, die Umwelt zu entlasten 

und tragen dazu bei, dass Altspeiseöl und -fett zu Biodiesel wiederverwertet wird. 

 

Was gehört in einen NÖLI: 

 Altspeiseöl- und fett 

 Frittier- und Bratenfett 

 Öle von eingelegten Speisen (z.B. Sardinen) 

 Butter und Schweineschmalz 

 Verdorbene und abgelaufene Speiseöle und -fette 

 

Was gehört NICHT hinein: 

 Mayonnaise 
 Dressing 

 Chemikalien und Flüssigkeiten 

 Motoröl und Mineralöl 

 Farben 

 Essensreste 

 

 

Entsorgung Kartonagen 
 

 

Sie haben die Möglichkeit am Bauhof der Gemeinde Röh-

renbach Ihre Kartonagen fachgerecht zu entsorgen.  

Um die Kapazität der Kartonagenmulde zu verbessern, 

bitten wir Sie die Kartonage unbedingt zu zerklei-

nern. Zerschneiden oder zerreißen Sie schon zu Hause 

Ihre Schachteln. 

So können unnötige LKW Fahrten vermieden werden. 

 

GGR Franz Genner 

Leiter Ausschuss Energie und 

Umwelt 
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Niederösterreich und die Gemeinde 

Röhrenbach sauber halten! 
 

Sie wollen am Frühjahrsputz 2021 unter Einhaltung der Corona-

Sicherheitsmaßnahmen teilnehmen? Sie sind alleine oder im Familienkreis 

zusammen mit im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen unterwegs und 

wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten? Dann melden Sie sich 

gleich online an. 

Jeder, der am Frühjahrsputz teilnimmt und sich online einträgt, erhält Warnwesten, Handschuhe, Sam-

melsäcke, Müllgreifer (solange der Vorrat reicht). Die Entsorgungskosten werden von den lokalen 

Umweltverbänden übernommen, bei dem Sie auch die angeführten Frühjahrputzutensilien erhalten.  
 

 

Aktionszeitraum für die Gemeinde Röhren-

bach:  

29. März bis 04. April 

 

Müllsäcke können beim Ortsvorsteher geholt 

und wieder zur Abholung hin gebracht werden. 

 

Die Abholung der Müllsäcke erfolgt durch die 

Gemeinde bei dem jeweiligen Ortsvorsteher. 

 

Foto: 2019 Volksschule sammelt Müll 

 

Gesammelt werden kann in ganz NÖ und in der Gemeinde Röhrenbach 

Einfach auf https://horn.umweltverbaende.at/?portal=verband&vb=ho&kat=2102&ukat=21 gehen, ein-

tragen und Ihre Frühjahrsputz-Aktion wird in die Übersicht aufgenommen. Bitte füllen Sie dazu alle mit 

* gekennzeichneten Felder aus! Nach erfolgter Anmeldung werden die Daten überprüft und Ihre Akti-

on wird im Terminkalender online gestellt. Sie können sich pro Region/Verband anmelden. 

 

Berichten Sie uns! 

Berichten Sie uns hier über die von Ihnen in den Terminkalender eingetragene Aktion und dokumen-

tieren Sie damit Ihr Engagement für ein sauberes Niederösterreich! Unter "Berichte" funktioniert das 

ganz einfach. 

Bitte wählen Sie dazu aus der Terminliste Ihre Aktion aus und ergänzen Sie die entsprechenden Infor-

mationen! Wenn Sie dabei auch den zu Ihrer Aktion zugeordneten PIN angeben (den haben Sie bei der 

Anmeldung erhalten) wird Ihr Eintrag sofort unter "Berichte" veröffentlicht. Andernfalls werden Ihre 

Daten vor der Freischaltung noch überprüft, bevor sie auf der Homepage eingetragen werden. 

 

GGR Franz Genner 

Leiter Ausschuss Energie und 

Umwelt 

https://horn.umweltverbaende.at/?portal=verband&vb=ho&kat=2102&ukat=21
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GGR Franz Genner 

Leiter Ausschuss Energie und 

Umwelt 
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Ausschuss für Bauwesen         

 

 

Bauarbeiten für den Neubau der Brücke über die Taffa bei  
Gobelsdorf sind abgeschlossen.  
Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu garantie-
ren werden auch die 4.530 Brückenobjekte an unseren Landesstraßen überprüft und in-
standgehalten oder wie hier in Gobelsdorf, wo die Brücke über die Taffa im Zuge der Lan-
desstraße L 8044 neu gebaut werden musste.  

Ausgangssituation  
Die Landesstraße L 8044 quert bei Gobelsdorf im Gemeindegebiet von Röhrenbach die Taffa 
mit einer Stahlträgerbrücke, welche 1974 errichtet wurde.  
Bedingt durch den schlechten Bauzustand und um zu gewährleisten, dass das Brückenobjekt 
wieder den heutigen Qualitätsmerkmalen entspricht, war es notwendig, die Brücke über die Taffa 
bei Gobelsdorf neu zu errichten.  

Ausführung  
Nach Abbruch der Straßenkonstruktion und der gesamten Brücke wurde eine neue Brücke mit 
einer Stützweite von 5,2 m errichtet, um auch hinsichtlich Belastung den neuesten europäischen 
Richtlinien zu entsprechen.  
Das Brückentragwerk wurde mittels Fertigteilen und der Aufbringung eines Ortbetones herge-
stellt. Die Abdichtung, der Straßenaufbau, die beiderseitigen Randbalken und die Gerinnepflas-
terung unter der Brücke wurden ebenfalls erneuert. Abschließend erfolgte die Montage des neu-
en Brückengeländers und der Leitschienen.  
Die Arbeiten wurden von der Brückenmeisterei Zwettl mit Bau- und Lieferfirmen der Region in 
einer Bauzeit von rund 2 Monaten unter Totalsperre ausgeführt.  
Die Gesamtkosten von rund € 160.000.- werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.  
Der NÖ Straßendienst dankt allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für 
ihr Verständnis während der Bauarbeiten.  

 

 

GR Ing. Andreas Kopper 

Ausschuss für Bauwesen  
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 Außergewöhnliche Zeiten brauchen  

außergewöhnliche Menschen! 

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe Plus unterstützen mit ihrem Einsatz auch 

weiterhin alle Personen in unserer Gemeinde! – Danke dafür! 

 

Bei Bedarf erledigen wir: 

• Ihren Einkauf, oder holen Medikamente von Arzt/Apotheke und bringen diese Besorgungen zu 

Ihnen nach Hause 

• notwendige Fahrten (Arzt, Amtswege, Einkauf, …) 

 

Wir können auch Kontakte knüpfen, für Menschen, die gerne miteinander (telefonisch) plaudern 

möchten. 

Diese Angebote sind für sie kostenlos - rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben, wir helfen Ihnen 

gerne weiter! 

Der Frühling kündigt sich langsam an und wir freuen uns schon alle wieder darauf, uns bei gemeinsa-

men Veranstaltungen zu treffen, egal ob es unsere Dorfcafes oder unsere Treffen mit allen ehren-

amtlichen Mitarbeitern sind! 

 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße & bleiben Sie gesund!           

Telefonisch erreicht ihr eine unserer NHPlus-
Mitarbeiterinnen: 

Montag – Freitag von 8:00 – 11:00 Uhr unter   0681/108 583 70 

in der Gemeinde Röhrenbach ist Martina Pleßl schwerpunktmäßig für euch da 
        

Nachbarschaftshilfe PLUS      
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Sicherheits-Gemeinderäte Ernst Gabriel, MA und Christian Tatschl berichten 

 

 Achtung Polizeitrick 
 

Kriminelle versuchen derzeit wieder vermehrt mit dem sogenannten „Polizeitrick“ gutgläubige MitbürgerInnen 

um ihr Erspartes zu bringen. Zu diesem Zweck kontaktieren sie ihre Opfer via Telefon, oftmals mit einer vor-

getäuschten Nummer der Polizei (059133), und geben sich als Kriminalpolizisten aus. In den letzten Wochen 

wurde eine große Anzahl von derartigen Betrugsversuchen festgestellt. Die Täter warnen vor kurz bevorste-

henden Einbrüchen bzw. Diebstählen. Sie bieten den Opfern an, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegen-

stände für diese sicher zu verwahren.  

Die Polizei ersucht daher, auf solche Kontaktversuche nicht einzugehen, diese sofort abzubrechen und der 

„richtigen“ Polizei zu melden. Grundsätzlich gilt es, unbekannten Personen ein gesundes Misstrauen entgegen-

zubringen und keinesfalls Forderungen zu erfüllen und die Türe zu öffnen. Geben Sie niemandem, weder per-

sönlich, schriftlich oder telefonisch Ihre Daten – insbesondere Bankdaten – weiter. 

Wie können Sie sich schützen? 

• Lassen Sie sich von der möglicherweise am Display Ihres Telefons aufscheinenden Nummer der Polizei nicht verun-

sichern, diese könnte gefälscht sein 

• Die „richtige“ Polizei wird Geld oder Wertgegenstände nie zur Verwahrung übernehmen, da dafür die rechtliche 

Grundlage fehlt 

• Beratung, Informationen und Empfehlungen zum Schutz des Eigentums bekommen Sie durch Präventionsbeamte 

der „richtigen“ Polizei unter 059133 

Sprechen Sie grundsätzlich nie über Ihre Vermögensverhältnisse, geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder 

finanziellen Verhältnissen preis 

• Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine 

der Forderungen/Angebote eingehen werden. 

• Legen Sie umgehend auf, wählen Sie den Notruf 133 und verständigen Sie die „richtige“ Polizei 

Lassen Sie niemanden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen 

 

Landeskriminalamt Niederösterreich – Kriminalprävention 

Tel.:  059 133 - 30 – 3333    /     Mail: lpk-n-lka-praevention@polizei.gv.at 

Ihre Sicherheits-Gemeinderäte 

Ernst Gabriel, MA 

Christian Tatschl 
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Auch heuer wurde trotz Corona unter der Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorgaben in der 

Schule der Faschingsdienstag gefeiert. 

Die Kinder durften kostümiert in die Schule kommen und neben einer Faschingsjause vom Elternver-

ein gab es auch eine Maskenprämierung. Auch in diesen für uns alle anstrengenden und unsicheren 

Zeiten tat uns allen eine kleine Abwechslung gut und sorgte für gute Stimmung und Motivation. 

 

Bürgermeister Mag. Gernot Hainzl ließ es sich nicht nehmen und gratulierte der Volksschule Röhren-

bach zur Verleihung des Schulsportgütesiegel in Silber durch das Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung. Schulleiterin Regina Hartl und Pädagogin Birgit Reiter freuen sich mit 

allen Kindern der Schule über diese tolle Auszeichnung und das Dekret! 
 

 

 

Volksschule 
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Ein Rückblick aufs vergangene Jahr 

von unserer lieben Kinderschar! 

Los ist bei uns immer was 

wir haben dabei recht viel Spaß! 

Ob mit Niklaus oder Weihnachtsspiel 

zum Lachen brauchen wir nicht viel! 

Im Schnee geht’s frisch und munter 

per Schi das Sausebergerl runter. 

Im Fasching sind wir ausgelassen 

der Kasperl kann das kaum noch fassen! 

Mit bunten Masken und auf dem Pferd 

da ist sicher nix verkehrt! 

Auch unsre Wände sind jetzt nicht mehr kahl, 

wir haben viel Freude mit dem neuen Buchregal. 
Und wenn’s uns freut sind wir nicht feig 

und backen Brot mit (selbstgemachtem) Sauerteig! 

Holen Erdäpfel aus dem Keller, 

zaubern Mohnnudeln auf den Teller. 

Und zuletzt unser einfacher Trick, 

alles geht leichter mit Musik!! 

(Text: Claudia Hüttl, Februar 2021) 

Kindergarten 
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Blühwiesensonntag 
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Partner aus der Wirtschaft 
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LEADER Kamptal – zündende Projektideen gesucht 

700.000 Euro Förderung zu vergeben 

 

LEADER Kamptal ist Motor für regionale Projekte. Hier arbeiten Personen aus der Zivilgesellschaft, der Wirt-

schaft, aus Vereinen und Gemeinden zusammen, um neue innovative Lösungen für aktuelle Themen zu fin-

den. 

 

60 LEADER-Projekte wurden dazu in den letzten 7 Jahren umgesetzt.  

Aktuell werden neue, zündende Ideen gesucht: 700.000 Euro Förderungen sind zu vergeben. 

 

Unsere Förderbereiche: 

Regionale Wertschöpfung stärken: 

Nahversorgung neu, Handwerk & Manufaktur, Tourismus, lebendige Ortskerne  

Natur & Kultur bewahren: 

Wissen digitalisieren, Bewusstseinsbildung, Kreislaufwirtschaft 

Das Miteinander fördern: 

Nachbarschaftshilfe neu, Europa in der Region, Outdoor-Fitness für alle 

 

LEADER Kamptal = kostenlose Beratung & zündende Förderung!   

 

Kontakt: 

Verein LEADER Kamptal 

Tel: 0664/3915751  

Mail: office@leader-kamptal.at 

www.leader-kamptal.at 

 

Fotos & Fotorechte 

Biodiversität: Leader Region Kamptal 

Fit in Langenlois: Gemeinde Langenlois 

Nachbarschaft : Verein Für euch Mit Euch 

Wirtschaftsstandort: Waldviertel Tourismus 
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 Ehrenbürger Herr Johann Rotter  -  zum immerwährenden Andenken 

 100. Geburtstag 

Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
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 Ehrenbürger Herr Johann Rotter  -  zum immerwährenden Andenken 

Ein Leben für Gemeinschaft,  

Kunst und Kultur 
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März 2021 

Ab Mo, 22.3. Straßenkehrung 
Wir ersuchen Sie daher, den Streuriesel von 

den Gehsteigen bzw. den schwer zugänglichen 

Stellen in Richtung Straße zu kehren, damit 

auch dieser Riesel von der Kehrmaschine er-

fasst werden kann. Wir bitten Sie aber keine 

Haufen bzw. Mahden zu bilden, da dadurch das 

Kehrgut schwerer aufgenommen werden kann. 

 

April 2021 
So, 11.4. 9:00 Stelzenschnapsen, ÖKB, Altpölla 

Fr, 16.4. 19:00 Uhr JHV ÖKB, Fuglau 

Mai 2021 
Sa, 29.5. Music Night – ABBA, Taverne 

Sa-So, 15.-16.5. FF Fest Tautendorf 

Juni 2021 
Fr, 4.6. Ehrung Bester Freiwilliger, Gr. Schönau 

Fr, 11.6. 19:00 Grüne Nacht der Jagd und Tracht, 

Schloss Greillenstein 

Sa, 19.6. Sonnwendfeuer mit Dorfspiele 

Fr, 25.6. 19:00 Benefizkonzert Landespolizeimusik 

Schloss Greillenstein 

Fr, 25.6. FF Fest Winkl mit Abschnittsfeuerwehrtag 

So, 27.6. FF Fest Winkl 

Juli 2021 
Fr-Sa, 30.-31.7. Gartenlust, Schloss Greillenstein 

August 2021 
So, 1.8. Gartenlust, Schloss Greillenstein 

Fr+So, 27. + 29.8. Kirtag FF Röhrenbach 

Termine -  aufgrund von Corona muss mit Änderungen gerechnet werden, bitte um Verständnis 

Telefonnummern  
Dr. Andjela Erstic, Brunn/Wild 

 02989 22000 

Dr. Christian Tueni, Neupölla 

 02988 6236 

Dr. Anita Greilinger, Gars am Kamp

 02985 2308 

Dr. Heidelinde Schuberth 

             St. Leonhard 02987 2305 

Dr. Harald Dollensky, Gars am Kamp

 02985 2340 

Dr. Angelika Pallisch, Gr. Siegharts 

 02847/40333 

Dr. Weghofer & Dr. Samek 

 Mörtersdorf, 02982 30308 

Ärztenotdienst 
März 

20./21.  Dr. Erstic 

27./28.  Dr. Tueni 

 

April 

3./4./5.  Dr. Greilinger  

10./11.  Dr. Erstic 
17./18.  Dr. Dollensky 

24./25.  Dr. Tueni 

 

https://www.arztnoe.at/fuer-patienten/service/wochenenddienste 

Pfarre 
PFARRSEITE DIETMANNSDORF, RÖHRENBACH, ST. 

MAREIN 

http://www.pfarre-horn.at/homepage/?

page_id=678 
 

Schloss Greillenstein 
 

 

http://www.schlossgreillenstein.at 
 

Geplante Öffnung des Museums:  

1. April 2021  

Mai 

1./2.   Dr. Erstic 

8./9.   Dr. Schuberth  

13.   Dr. Dollensky 

15./16.   Dr. Tueni 

22./23.   Dr. Erstic 

24.  Dr. Pallisch 
 

Juni 

5./6.    Dr. Dollensky 

12./13.   Dr. Schuberth  

19./20.   Dr. Erstic 

26./27.   Dr. Tueni 

https://www.arztnoe.at/fuer-patienten/service/wochenenddienste
http://www.pfarre-horn.at/homepage/?page_id=678
http://www.pfarre-horn.at/homepage/?page_id=678

